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Satzung 
 

NachbarLe e. V. 
 
 

die organisierte Nachbarschaftshilfe in Lehr 
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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein führt den Namen NachbarLe.  
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Ulm einzutragen. Nach der Eintra-
gung führt er den Zusatz e.V. 

2. Der Sitz des Vereins ist Ulm-Lehr. 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
 
§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins 
 
1 Zweck des Vereins ist 

a) die Förderung der Alten- und Jugendhilfe 
b) die Unterstützung von Personen in Verrichtungen des täglichen Lebens, die zu 

dem Personenkreis des § 53 AO gehören 
2 Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

a) Besuchsdienste bei alten oder hilfsbedürftigen Personen 
b) Entlastung pflegender Familienangehöriger, soweit die Pfleger/innen selbst zu dem 

Personenkreis des § 53 AO gehören 
c) Begleitung von alten oder hilfsbedürftigen Personen, z.B. bei Behördengängen, 

Arztbesuchen, Veranstaltungen und Spaziergängen 
d) Hilfe im Haushalt im Krankheitsfall, z.B. nach Entlassung aus dem Krankenhaus 
e) Fortbildung der aktiven Mitglieder und Helfer/innen durch Vorträge und Seminare 

mit dem Ziel, die Qualität der angebotenen Hilfeleistungen sicher zu stellen. 
f) Ähnliche Tätigkeiten wie a - e 

3 Die Arbeit der Nachbarschaftshilfe ist offen für alle Hilfesuchenden ohne Rücksicht 
unter anderem auf Konfession, Rasse oder Weltanschauung. Auf Leistungen der 
Nachbarschaftshilfe besteht kein Rechtsanspruch. 

 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
1 Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine politischen, religiösen und eigenwirt-

schaftlichen Zwecke. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
ge Zwecke i. S. der Abschnitte „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2 Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
 
§ 4 Haushaltsmittel 
 
Die Mittel, die der Verein zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt, werden im Wesentlichen 
aufgebracht durch Beiträge, Einnahmen, Spenden, öffentliche und private Zuwendungen. 
 
 
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Der Verein besteht aus 
 ordentlichen Mitgliedern (natürliche Personen)  
 außerordentlichen Mitgliedern (juristische Personen, nicht rechtsfähigen Vereinen, 

Kursteilnehmern). 
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2. Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch Beschluss des Vorstandes aufgrund ei-

nes an den Verein zu richtenden schriftlichen Aufnahmeantrages. Der Aufnahme-
antrag eines Minderjährigen bedarf der unterschriftlichen Genehmigung eines ge-
setzlichen Vertreters. 

 
3. Über die auf Verlangen begründete Ablehnung eines Antrags entscheidet der Vor-

stand. Seine Entscheidungen sind unanfechtbar. 
 

4. Die Mitgliedschaft im Verein beginnt zum angegebenen Termin. Mit der schriftli-
chen Aufnahmebestätigung ist dem Mitglied eine Ausfertigung der Satzung zu 
überlassen. Die Mitgliedschaft dauert zunächst bis zum Ende des laufenden Kalen-
derjahres und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht die Kündigung gem. 
§ 6 Ziff. 2 erklärt wird. Mit einem außerordentlichen Mitglied können besondere 
Vereinbarungen getroffen werden. 

 
5. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung können natürliche Personen zu Eh-

renmitgliedern ernannt werden. 
 

6. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. 
 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft eines ordentlichen Mitglieds endet durch Austritt, Ausschluss 
oder Tod. 

 
2. Der Austritt eines ordentlichen Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung ge-

genüber dem Verein bis spätestens zum 30. September. Er wird mit Ablauf des 
Kalenderjahres wirksam. Die Austrittserklärung eines minderjährigen ordentlichen 
Mitglieds ist durch einen gesetzlichen Vertreter unterschriftlich zu bestätigen. 

 
3. Der Ausschluss eines ordentlichen Mitglieds kann auf Antrag eines Vereinsorgans 

(§ 10) durch den Vorstand beschlossen werden, wenn das Mitglied 
 die Bestimmungen der Satzung, seine Ordnungen, die Interessen des Vereins ver-

letzt oder sein Ansehen schädigt, 
 Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt 
 mit der Erfüllung finanzieller Verpflichtungen gegenüber dem Verein trotz zweima-

liger schriftlicher Mahnung im Rückstand ist. 
Vor der Entscheidung über einen Ausschluss ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich 
mündlich oder schriftlich zu äußern. Hierzu muss das Mitglied vom Vorstand unter Einhal-
tung einer Frist von mindestens 10 Tagen aufgefordert werden. 
 
Die Entscheidung über einen Ausschluss ist vom Vorstand schriftlich zu begründen und 
dem Mitglied bekanntzugeben. Dieses hat das Recht, gegen den Beschluss die Mitglieder-
versammlung anzurufen. 
 
4. Für die Beendigung der Mitgliedschaft eines außerordentlichen Mitglieds gelten die 

zwischen ihm und dem Verein gesondert zu regelnden Vereinbarungen.  
Für den Ausschluss gelten die Bestimmungen der Ziff. 3 entsprechend. 

 
Das ausscheidende Mitglied hat keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. Schadenser-
satzansprüche gegen den Verein wegen eines Ausschlusses sind ausgeschlossen. 
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§ 7 Beiträge, Gebühren und Dienstleistungen 
 

1. Die ordentlichen Mitglieder, mit Ausnahme der Ehrenmitglieder sind zur Entrich-
tung von Beiträgen sowie eventueller Aufnahmegebühren und Umlagen verpflich-
tet, deren Erhebung und Höhe von der Mitgliederversammlung beschlossen und 
festgesetzt werden. Ebenso können von der Mitgliederversammlung sonstige, von 
den Mitgliedern zu erbringende Dienstleistungen beschlossen werden. 

 
2. In begründeten Fällen können vom Mitglied gemäß Ziff. 1 zu erbringende Leistun-

gen ganz oder teilweise durch Beschluss des Vorstandes erlassen werden. 
 

3. Für die außerordentlichen Mitglieder werden die Beiträge durch besondere Verein-
barungen mit dem Verein geregelt. 

 
4. Der Mitgliedsbeitrag wird im ersten Quartal des Geschäftsjahres fällig. 

 
 
§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

1. Die Rechte und Pflichten der Mitglieder ergeben sich aus der Satzung und aus wei-
teren Statuten, Ordnungen und Beschlüssen des Vereins und seiner Organe.  
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins zu fördern und alles zu 
unterlassen, was seinem Ansehen schadet und dem Vereinszweck zuwiderläuft. 

 
2. Jedes über 16 Jahre altes ordentliches Mitglied ist berechtigt, an der Willensbil-

dung im Verein durch Ausübung des Antrags- und Stimmrechts in den Mitglieder-
versammlungen teilzunehmen. Entsprechendes gilt für die außerordentlichen Mit-
glieder, die - soweit es sich um Personenmehrheiten handelt - durch ihre Organe 
oder Bevollmächtigten vertreten werden. 

 
 
§ 9 Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind: 
1) Vorstand 
2) die Mitgliederversammlung. 
Alle Organe des Vereins unterliegen der Verschwiegenheit hinsichtlich aller Angelegen-
heiten von Mitgliedern und der eigenen Angelegenheit des Vereins, die ihnen in ihrer Ei-
genschaft als Mitglied der Organe des Vereins zur Kenntnis gekommen sind. Diese Ver-
pflichtung besteht auch nach Beendigung des Amtes. 
 
 
§ 10 Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand nimmt alle Interessen des Vereins und alle Angelegenheiten wahr, 
die nicht durch Satzung anderen Organen zugewiesen sind. 
Er bereitet die Anträge und Entscheidungen vor, die der Mitgliederversammlung 
zur Beratung und Beschlussfassung unterbreitet werden und sorgt für die Durch-
führung der gefassten Beschlüsse. 

 
2. Den Vorstand bilden: 

 



Nachbarschaftshilfe NachbarLe e. V. 
 
 

5 
 

a. der / die Vorsitzende(r) 
b. der / die 1. stellvertretende Vorsitzende(r) 
c. der / die Kassierer(in) zugleich 2. stellvertretende(r) Vorsitzende(r) 
d. der / die Schriftführer(in) 

 
Der Verein kann einen Beirat berufen, der den Vorstand und die Mitgliederversammlung 
bei der Erreichung der Ziele berät und unterstützt. Beiratsmitglieder können nur natürli-
che Personen sein und werden der Mitgliederversammlung vom Vorstand vorgeschlagen.  
Die Kooptierung der Beiräte erfolgt durch ein einfaches positives Votum der Mitglieder-
versammlung zu den vorgeschlagenen Personen. 
Über die Berufung von Referenten, z. B. für Öffentlichkeitsarbeit, Werbeangelegenheiten 
etc. oder eines Ehrenvorsitzenden entscheidet die Mitgliederversammlung. Diese Perso-
nen verfügen über kein Stimmrecht im Vorstand. 
 

3. Den geschäftsführenden Vorstand bilden der Vorsitzende, der 1. stellvertretende 
Vorsitzende und der 2. stellvertretende Vorsitzende (Kassierer), jeder von ihnen 
ist einzelvertretungberechtigt. Der geschäftsführende Vorstand vertritt den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich, er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters 
(§ 26 Abs. 2 BGB). Dem geschäftsführenden Vorstand obliegt insbesondere die 
Abwicklung der laufenden Geschäfte. Er beruft und leitet die Sitzungen der Mit-
gliederversammlungen und des Vorstandes. 

 

4. Der Kassierer führt die Kassengeschäfte des Vereins und nimmt die Vermögens-
verwaltung wahr. 
Er führt die Mitgliederkartei des Vereins. 

 
5. Der Schriftführer führt bei allen Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen 

und sonstigen wichtigen Besprechungen Protokoll. 
 

6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn drei Vorstandsmitglieder anwesend sind 
und die Sitzung mindestens drei Tage vorher anberaumt wurde. 
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines 
Stellvertreters. 
Auf Verlangen von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern hat innerhalb von fünf 
Tagen eine Vorstandssitzung stattzufinden. 

 
7. Die Mitglieder des Vorstandes sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie werden 

von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie blei-
ben nach Ablauf der Wahlperiode bis zur nächsten Mitgliederversammlung bzw. 
solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 
Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus (Tod, Vereinsaustritt, Amtsniederle-
gung), kann der Vorstand ein Vereinsmitglied bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung kommissarisch in den Vorstand berufen. 
 

8. Die Mitgliederversammlung kann abweichend von Absatz 7 beschließen, dass eh-
renamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern eine angemessene Vergütung gezahlt 
wird. 
 

9. Für Schäden, die der Vorstand bei der Ausführung der ihm obliegenden Verrich-
tungen verursacht, haftet ausschließlich der Verein. Im Innenverhältnis stellt der 
Verein die Vorstandsmitglieder von der Haftung gegenüber Dritten frei. Ausnah-
men von den letztgenannten Sachverhalten stellen grobe Fahrlässigkeit und Vor-
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satz dar. 
 
§ 11 Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. Sie soll jeweils im 1. Halb-
jahr einberufen werden. 

 
2. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier 

Wochen durch Veröffentlichung in der örtlichen Presse (Mitteilungsblatt Lehr-
Mähringen) oder durch persönliche Einladung jedes Mitglieds in Schriftform einzu-
berufen. Mit der Einberufung ist die Tagesordnung bekanntzugeben und die Ge-
genstände der Beschlussfassung zu bezeichnen. 

 
3. Die Mitgliederversammlung hat unter anderen folgende Aufgaben: 
- Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes  
- Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer 
- Entlastung des Vorstandes 
- Wahl des Vorstandes 
- Wahl der Kassenprüfer 
- Festsetzung der Beiträge, Aufnahmegebühren, Umlagen etc. 
- Bestimmung und Regelung von Dienstleistungspflichten 
- Beratung und Beschlussfassung über Anträge  
- Satzungsänderungen 
- Auflösung des Vereins. 

 
4. Jedes stimmberechtigte Mitglied kann Anträge zur Mitgliederversammlung stellen. 

Diese müssen spätestens 2 Wochen vor der Versammlung mit einer schriftlichen 
Begründung versehen beim Vorstand eingereicht sein. Später eingehende Anträge 
können in der Mitgliederversammlung nur beraten und beschlossen werden, wenn 
die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder die Dringlichkeit be-
jaht. 

 
5. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden 
nicht mitgezählt. Beschlüsse über Satzungsänderungen und die Auflösung des 
Vereins erfordern eine Mehrheit von 3/4 der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder. 

 
6. Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Protokoll-

führer und dem Vorsitzenden oder von dessen Stellvertreter zu unterzeichnen ist. 
 
 
§ 12 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
Der Vorstand ist berechtigt, außerordentliche Mitgliederversammlungen einzuberufen. 
Hierzu ist er verpflichtet, wenn 

- es das Vereinsinteresse erfordert, 
- die Einberufung von ¼ aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder mit schriftlicher 

Begründung verlangt wird. 
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§ 13 Ordnungen 
 
Zur Durchführung der Satzung kann sich der Verein z.B. eine Geschäftsordnung, eine 
Finanzordnung, eine Beitragsordnung sowie eine Ehrenordnung geben. Die Ordnungen 
werden grundsätzlich vom Vorstand beschlossen. Ausgenommen hiervon ist die Ordnung 
zur Festlegung von Leistungen gem. § 7 Absatz 1. 
 
 
§ 14 Strafbestimmungen 
 
Der Vorstand ist befugt, gegen Mitglieder des Vereins die folgenden Ordnungsmaßnah-
men auszusprechen, wenn er einen Verstoß gegen die Satzung oder die Ordnungen des 
Vereins bzw. ein das Ansehen oder das Vermögen des Vereins schädigendes Verhalten 
feststellt: 

a. Verweis 
b. zeitlich befristetes Verbot der Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins 
c. Ausschluss aus dem Verein gemäß § 6 Ziff. 3 der Satzung. 

 
Gegen die Festsetzung von Ordnungsmaßnahmen der Kategorie a. und b. ist ein vereins-
internes Rechtsmittel nicht gegeben. Im Übrigen gilt § 6 Abs. 3. 
 
 
§ 15 Kassenprüfer 
 

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder 
mindestens zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen, für die 
Dauer von 2 Jahren. 

 
2. Den Kassenprüfern obliegt die Prüfung der Buchführung, der Kassen und der Be-

lege des Vereins, sowohl in sachlicher als auch in rechnerischer Hinsicht.  
Die erfolgte Prüfung ist jeweils unterschriftlich zu dokumentieren.  
Über das Ergebnis der Prüfung haben die Kassenprüfer der Mitgliederversammlung 
Bericht zu erstatten. 

 
3. Anlässlich einer Prüfung entdeckte Unregelmäßigkeiten oder Mängel haben die 

Kassenprüfer unverzüglich dem Vorstand zu melden. 
 

4. Im Falle ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte beantragen die Kassen-
prüfer Entlastung. 

 
 
§ 16 Auflösung des Vereins 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden, die eigens zu diesem Zweck unter Angabe des 
Grundes gemäß § 11 Ziff. 2 der Satzung einzuberufen ist. Der Auflösungsbe-
schluss bedarf einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen stimmberechtigten Mit-
glieder. 

 
2. Für den Fall der Auflösung bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, 

die die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben. 
 



Nachbarschaftshilfe NachbarLe e. V. 
 
 

8 
 

3. Bei Auflösung des Vereins geht das Vermögen mit Zustimmung der Finanzbehör-
den an die Gemeinde Lehr über, die es unmittelbar und ausschließlich nur für ge-
meinnützige Zwecke verwenden darf.  

 
 
§ 17 Inkrafttreten 
 
Die Satzung wurde bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 13.11.2012 
nach Vorgaben des Registergerichts Ulm in den §§ 10 Abs. 3 und 11 Abs. 2 geändert. 
Sie tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 

 
 

Ulm-Lehr, den 13.11.2012 
 


